
 

Marktgemeinde Wölbling  
Oberer Markt 1 
3124 Oberwölbling, NÖ  

  

Gemeinderatsbeschlüsse vom 11.4.2023 
 
TAGESORDNUNG: 
 

1. Einwendungen zu der Verhandlungsschrift vom 27.2.2023 
2. Bericht Prüfungsausschuss 
3. Rechnungsabschluss 2022 
4. Friedhofsgebührenordnung 
5. Vereinbarung Totengräber 

 
Nicht öffentlich 

6. Grundstücksangelegenheiten  
7. Personalangelegenheiten 

 
 

Verlauf der Sitzung 
 

Die Vorsitzende begrüßt, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
 

1. Einwendungen zu der Verhandlungsschrift vom 27.2.2023 
Da keine schriftlichen Einwendungen eingelangt sind, gelten die Protokolle als genehmigt. 
 

2. Bericht Prüfungsausschuss 
Sachverhalt: Bgmin. Gorenzel ersucht den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses um den Bericht der Sitzungen vom 
28.2.2023 und vom 30.3.2023 und teilt mit, dass sie zu den Protokollen keine Stellungnahme abgibt. Beilage 1 und 2 
GR Pfeiffer zitiert die NÖ Gemeindeordnung betreffend Aufgaben der Mandatare und des Prüfungsausschusses, sowie 
Stellungnahmen Bürgermeister und Amtsleiter, und berichtet folgend von den Sitzungen und der Stellungnahme von 
Amtsleiterin Krajcovic vom 4.4.2023. 
 

3. Rechnungsabschluss 2022 
Sachverhalt: Bgmin. Gorenzel berichtet von den ausständigen EVN Stromabrechnungen und folgend der Minderauf-
wand im Rechnungsabschluss. Der Gemeindevorstand beschloss bis 23.3.2023 zu warten und die bis dahin eingelangte 
Rechnungen einzupflegen.  
Die Gemeinderatssitzung wurde auf 11.4.2023 verschoben. Am 24.3.wurde der Rechnungsabschluss finalisiert und in 
der Zeit von 27.3.-10.4.2023 zur Einsicht aufgelegt. In dieser Zeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
Der Finanzausschuss hat sich ebenfalls in seiner Sitzung damit befasst. Ausschussvorsitzender gfGR Mag Steidl und 
Amtsleiterin Krajcovic berichten: 
Der Ergebnishaushalt zeigt ein positives Nettoergebnis von € 783.898,04 (SA0) vor Rücklagenbewegungen. Das bedeu-
tet, dass alle Aufwendungen durch Erträge abgedeckt werden konnten. Nach Rücklagenentnahme und RL-Bildung be-
trägt das Nettoergebnis € + 82.588,40 (SA00).  
Der Finanzierungshaushalt zeigt, dass die für das Jahr 2022 vorgesehenen Auszahlungen alleine durch Einzahlungen 
bedeckt werden konnten (SA1: € + 1,630.118,89). Nach Berücksichtigung der investiven Gebarung und Finanzierungen 
sowie Auszahlung der Finanzierungstätigkeit (Tilgung) ergibt sich ein negativer Saldo von € 296.725,31 (SA5).  
Der Stand der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2022 auf € 1.964.590,06. Hiervon betragen die Zahlungsmittelre-
serven sprich Rücklagen € 1,243.395,36. 
Davon wiederum wurden die Rücklage Teuerung in der Höhe von € 200.000,00 und die Rücklage Amtshaus in der Höhe 
von € 300.000,00   2022   gebildet.  
Es wurden 2022 keine Darlehen aufgenommen.  
Der Schuldenstand reduziert sich im Jahr 2022 von € 17,925.247,06 auf € 16,737.829,81, mit einer Tilgungshöhe von € 
1,187.417,25 und davon wiederum € 934.079,14 für ABA u WVA sowie davon die vorzeitige Rückzahlung an Hypo Tirol, 
Darlehen Strbel LED-Umstellung in der Höhe von € 120.000,00. 
Ein Teilauszug der Investitionen 2022: 
Feuerwehren Gebäude und Bauten € 88 172,97, Maschinen und maschinelle Anlagen                    € 11 833,20, Fahrzeuge 
€ 84 992,48, Bedarfszuweisung € 100.000,00 + Förderung Klima & Energiefonds, Land NÖ (2023) sowie Zuführung der 
Gemeinde € 67.989,66 
Kindergarten Wege, Sandkisten € 28 916,97, Umbau Gruppenraum € 34 935,72, Amtsausstattung, EDV (Gruppe 5) € 
984,50, Matten, Teppiche, Möbel € 15 887,56 
KIP Bund € 37.000,00, Förderung Schul-u Kgfonds (2023), Zuführung Gde € 23.524,75 
Straßen und Wegebau 
Diverse Straßenbaumaßnahmen + Nebenanlagen € 69.684,52; BZ + KIP € 165.000,00 
Güterwege 
Einschließlich Katastrophenschäden € 83.468,32, Förderung Land NÖ € 10.703,68 
Sonstige: PVanlagen  € 30.280,86, WVA € 93.024,59, FWP € 12.758 
Anfragen zu „nicht überschaubare“ Stromkosten, Modalitäten Verein REO, Zeitpunkt Finanzausschusssitzung, Postbe-
zeichnung Haushaltskonto, zusätzliche Haushaltskonten, Abweichungen – wurden von gfGR Mag. Steidl beantwortet. 



Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge den Rechnungsabschluss 2022 beschließen. 
Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 
Abstimmungsergebnis: 16 Stimmen dafür (SPÖ, ÖVP), 3 Stimmen dagegen (MIT) 
 

4. Friedhofsgebührenordnung 
Sachverhalt: Bgmin. Gorenzel berichtet von der vorliegenden Friedhofsgebührenordnung mit den eingearbeiteten Än-
derungen aufgrund der Kosten für die Totengräber. Beilage 3 
Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge die Friedhofsgebührenordnung beschließen. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

5. Vereinbarung Totengräber 

• Gebrüder Hirschmüller 
Sachverhalt: Bgmin. Gorenzel verliest die vorliegende Vereinbarung mit der Fa. Gebrüder Hirschmüller, Schweinern, 
für die Totengräberarbeiten. Beilage 4 
Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge die Vereinbarung beschließen. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

• Bestattung Thennemayer GmbH  
Sachverhalt: Bgmin. Gorenzel verliest die vorliegende Vereinbarung der Bestattung Thennemayer GmbH für die unent-
geltliche Beistellung und Hilfestellung einer geeigneten Person zur Durchführung der Begräbniszeremonie sowie Urnen-
beisetzung in ein Urnenbehältnis. Beilage 5 
Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge die Vereinbarung beschließen. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Beilage 2 wird als eigene Datei dem Protokoll angeschlossen. 
 
 
 

Beilage 3 
 



 

Marktgemeinde Wölbling  
Oberer Markt 1 
3124 Oberwölbling, NÖ 

 02786/2309, Fax: 02786/23097 
 e-Mail: Gemeinde@woelbling.gv.at 

Homepage: www.woelbling.gv.at 

 
Vorschlag Änderung in der Friedhofsgebührenordnung ab   2023 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Wölbling hat in seiner Sitzung  
am ……………. folgende 

 

Friedhofsgebührenordnung 

nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007 
für die Friedhöfe der Marktgemeinde Wölbling in Oberwölbling (Parz. Nr. 233/3) und Unterwölbling (Parz. Nr. 99) 
beschlossen 
 

§ 1 
Arten der Friedhofsgebühren 

Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden eingehoben: 
a) Grabstellengebühren 
b) Verlängerungsgebühren 
c) Beerdigungsgebühren 
d) Enterdigungsgebühren 
e) Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle und der Leichenkammer (Kühlanlage) 

 
§ 2 

Grabstellengebühren 
(1) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei Erdgrabstellen bei sonstigen 
Grabstellen beträgt für 
a) Erdgrabstellen: 
1. für 2 Leichen und Urnen € 180,00 
2. für 4 Leichen und Urnen € 360,00 
3. für 6 Leichen und Urnen € 540,00 
4. für 8 Leichen und Urnen € 720,00 
5. für 2 Urnen € 180,00 
6. für 4 Urnen € 360,00 
b) Sonstige Grabstellen 
1. Urnennische für 2 Urnen € 180,00 
2. Platz für Urnenstele € 180,00 
 

§ 3 
Verlängerungsgebühren 

(1) Für Erdgrabstellen und sonstige Grabstellen, für die ein erstmaliges Benützungsrecht mit der Dauer von 10 Jahren 
festgesetzt wurde, wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 
Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist. 
 

§ 4 
Beerdigungsgebühren 

(1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstellung des Versenkungsappa-
rates) beträgt bei der 
 
a) Beerdigung einer Leiche in einem Erdgrab € 752,00    880,00 
b) Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab für Leichen € 515,00    540,00 
c) Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab für Urnen € 515,00    540,00 
d) Beisetzung einer Urne in ein Urnenbehältnis (Nische, Stele, Box) € 165,00    180,00 
e) Urnenbehältnis (Nische, Stele, Box) auslösen u. wieder versetzen € 160,00    176,00 
(2) Bei Erdgräbern mit Deckel erhöht sich die jeweilige Gebühr nach Absatz 1 um € 470,00   516,00 für 2 Leichen und 
Urnen und um € 600,00 660,00  für 4, 6 und 8 Leichen und Urnen. 
 

§ 5 
Enterdigungsgebühr 

Die Enterdigungsgebühr für die Enterdigung einer Leiche beträgt das Zweieinviertelfache der jeweiligen Beerdigungsge-
bühr.  
Die Enterdigungsgebühr für die Enterdigung einer Urne aus einem Erdgrab beträgt die Hälfte der jeweiligen Beerdi-
gungsgebühr. 
 

§ 6 
Gebühren für die Benützung der 

Aufbahrungshalle und der Leichenkammer (Kühlanlage)  
(1) Die Gebühr für die Benützung der Aufbahrungshalle und der Leichenkammer (Kühlanlage) beträgt für jeden 
angefangenen Tag € 38,00  41,00. 



§ 7 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Diese Friedhofsgebührenordnung wird mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem Ablauf der zweiwöchigen Kund-
machungsfrist folgt. 
Wölbling, am  

Die Bürgermeisterin: 
Karin Gorenzel 

Angeschlagen am:  
Abgenommen am:  
 
Beilage 4 
 
Marktgemeinde Wölbling  
Oberer Markt 1  
3124 Oberwölbling, NÖ  
Betrifft: Gemeindefriedhöfe Oberwölbling und Unterwölbling, Vereinbarung über die Durchführung der Toten-
gräberarbeiten durch Firma Gebrüder Hirschmüller, 3123 Schweinern, Neubaugasse 4, UID-Nr: ATU79073869  
Vereinbarung  
§ 1  
Gegenstand der Vereinbarung bildet die Übernahme der nachfolgend näher bezeichneten Totengräberarbeiten auf den 
Gemeindefriedhöfen Oberwölbling und Unterwölbling durch Firma Gebrüder Hirschmüller, mit Sitz in 3123 Schweinern, 
Neubaugasse 4.  
Die Grundlagen dieser Vereinbarung bilden:  
a) Schriftliche Bekanntgabe, eingelangt am 3.2.2023  

b) Gemeinderatsbeschluss vom .. ….. 2023 .  

c) Besprechung und Vertragsunterfertigung zwischen Bürgermeisterin Karin Gorenzel und Firma Gebrüder Hirschmül-
ler am ……...2023  
§ 2  
Diese Vereinbarung wird ab 1. März 2023 unbefristet abgeschlossen. Im Falle einer Vereinbarungsauflösung einer 
Vertragspartei wird eine Kündigungszeit von 6 Monaten vereinbart.  
§ 3  
Firma Gebrüder Hirschmüller, verpflichtet sich, ab 1. März 2023 jeweils nach Aufforderung durch das Gemeindeamt 
der Marktgemeinde Wölbling auf den Gemeindefriedhöfen Oberwölbling und Unterwölbling folgende Leistungen unter 
Einhaltung der Friedhofsordnung zu erbringen:  
1. Herstellen (ausgraben) des Erdgrabes in der erforderlichen Größe und beauftragten Tiefe, überschüssiges Erdreich, 
wenn notwendig von der Grabstelle wegbringen und an einem von der Gemeinde zu bestimmendem Platz innerhalb 
des Friedhofes zu lagern.  

2. Abdeckung der Grabstelle nach Beendigung der Begräbniszeremonie und Herstellung eines würdigen Zustandes 
der Grabstätte, vorhandene Kränze etc. am Grabhügel auflegen.  

3. Erforderliche bzw. beauftragte Tieferlegungen  

4. Durch Behörden angeordnete Graböffnungen  

5. Umbettung (Exhumierung)  

6. Dokumentation der Grabstelle (Tiefe, Lage) für die Marktgemeinde Wölbling anfertigen und unverzüglich nach 
Durchführung an die Marktgemeinde Wölbling weiterleiten  
§ 4  
Die Gemeinde ist damit einverstanden, dass die Arbeiten mit einem Grabgerät (Friedhofsbagger) durchgeführt werden, 
falls erforderlich, ist händisch zu graben.  
§ 5  
Sollten die den Gegenstand dieses Vertrages bildenden Arbeiten durch Firma Gebrüder Hirschmüller nicht zeitgerecht 
oder nicht dieser Vereinbarung entsprechend ausgeführt werden, steht der Gemeinde Wölbling das Recht zu, diese 
Arbeiten auf Kosten der Firma Gebrüder Hirschmüller anderwärtig durchführen zu lassen bzw. den Vertrag zu kündi-
gen.  
§ 6  
Firma Gebrüder Hirschmüller haftet für Beschädigungen im Zuge der Errichtung der Grabstelle. Schäden sind sofort, 
jedoch spätestens am 3. Tag nach der Begräbnisdurchführung bei der Marktgemeinde Wölbling zu melden.  
§ 7  
Die Firma Gebrüder Hirschmüller erhält nach Leistungsdurchführung von der Gemeinde für ihre im Rahmen dieser 
Vereinbarung erbrachten Leistungen folgende Pauschalentschädigungen (inkl. USt) pro Grab:  
a) ab 1. März 2023: 880,00 € (achthundertachzig Euro) bei Beerdigung einer Leiche in einem Erdgrab für Leichen und 
Urnen und 540,00 € (fünfhundertvierlzig Euro) bei Beerdigung einer Urne in einem Erdgrab für Leichen und Urnen.  

b) Die Pauschalentschädigung für die Durchführung einer Enterdigung einer Leiche beträgt ab 1. März 2023 880,00 € 
(achthundertachzig Euro). Die Pauschal-entschädigung für die Durchführung einer Enterdigung einer Urne aus einem 
Erdgrab für Leichen und Urnen beträgt die Hälfte der Pauschalentschädigung für die Enterdigung einer Leiche.  

c) Es gilt weiters als vereinbart, dass die unter a) und b) vereinbarten Pauschalbeträge im gleichen Prozentausmaß 
aufzuwerten sind, wie die ab 1.1.2024 eintretenden gesetzlichen Bezugserhöhungen der Gemeindebediensteten.  
Oberwölbling, am ………2023  
Der Auftraggeber: Die Auftragnehmer:  
Bürgermeisterin Karin Gorenzel Firma Gebrüder Hirschmüller  
Thomas und David Hirschmüller  
Genehmigt des Gemeinderates am ……..2023 



 
Beilage 5 
 
Betrifft: Gemeindefriedhöfe Oberwölbling und Unterwölbling, Vereinbarung über die Beistellung und Hilfestellung einer 
geeigneten Person zur Durchführung der Begräbniszeremonie sowie Urnenbeisetzung in ein Urnenbehältnis durch die 
Bestattung Thennemayer GmbH, 3124 Oberwölbling, Wachaustraße 11: 

Vereinbarung 
§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung bildet die unentgeltliche Beistellung und Hilfestellung einer geeigneten Person zur Durch-
führung der Begräbniszeremonie sowie Urnenbeisetzung in ein Urnbenbehältnis Bestattung Thennemayer Gmbh, mit 
Sitz in 3124 Oberwölbling, Wachaustraße 11. 
Die Grundlagen dieser Vereinbarung bilden: 
a) Schriftliche Bekanntgabe, eingelangt am 3. Februar 2023 
b) Mündliche Vereinbarung vom 20.2.2023 mit Bgmin. Gorenzel 
c) Gemeinderatsbeschluss vom ... …… 2023  

§ 2 
Diese Vereinbarung wird ab 1. März 2023 abgeschlossen und endet durch eine einvernehmliche Auflösung. 

§ 3 
Die Bestattung Thennemayer GmbH erklärt sich bereit auf den Gemeindefriedhöfen Oberwölbling und Unterwölbling fol-
gende Leistungen unentgeltlich unter Einhaltung der Friedhofsordnung zu erbringen: 

1. Beistellung und Hilfestellung einer geeigneten Person zur Durchführung der Begräbniszeremonie und  

2. Durchführung einer Urnenbeisetzung in ein Urnenbehältnis (Nische, Stele, Box) 
 
 


